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B e g rün d u n g  

zum Bebauungsplan Nr. 56 der Stadt Schleswig 
- Sportboothafen im inneren Holmer Hafenbecken -

. 
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a) Veranlassung zur Aufstellun�

Seit 1972 bemilhen sich Schleswiger Segelvereine um

die Genehmigung zum Neubau weiterer Bootsanlegestege
im Schleswiger Hafengebiet. Zur Schaffung des Bau

rechts und zur Sicherung der städtebaulichen Belange
filr einen Sporthafen mit ca. 60 Bootsliegeplätzen ist
ein Bebauungsplan unbedingt erforderlich.

b) Rechtsgrundlagen

Der Fl�chennutzungsplan der Stadt Schleswig vom
20.6.1961 weist die betroffenen Flüchen als "Gev,erbe
flächen" und als "WasserflLl.chcn" aus.

Die fUr diese Planung erforderliche 35. Änderung ctes
Flächennutzungsplanes der Stadt Schleswig beschloß
die Ratsversammlung am 9.6.1977 (Aufstellungsbeschluß).

Der Bebauungsplan Uber die Abgrenzung des Bau- und
Außengebietes sowie der einzelnen Baugebiete und Bau
klassen in der Stadt Schleswig vom 15.6.1961 weist
die Landflächen als "Gewerbegebiet" aus. Dieser Plan
wird im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 56 der Stadt
Schleswig aufgehoben.

Die Aufstellung des qualifizierten Bebauungsplanes
Nr. 56 - Sportboothafen im inneren Holmer Hafenbeclcen
im Sinne des§ 30 BBauG beschloß die Ratsversammlung
am 9.6.1977

Als Kartengrundlage fUr den rechtlichen und topo
graphischen Nachweis der Grund3tUcke diente die Ab
zeichnung der Katasterkarte ir:1 Maßstab 1 : 500.

2. Städtebauliche Maßnahmen
------------------------

a) Einzelheiten zum Planungs�ebiet

Das PlanungGgebiet liegt in der Nähe des Stadtzentrums
an der Schlei. Es grenzt im Norden an die Mischbebau
ung der Altstadt um den Dom. Im Osten berUhrt das
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